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Wie gesagt, das wird wie eine nicht nur vorübergehend e Lohnerhöhung angesehen und dort
stehr auch etwas davon, was passiert wenn der Job erst nach Eintreten der Schwangerschaft
beginnt, ich kann nur leider dir die Stelle gerade nicht rauskopieren. Nur wenn würden ja eh
nicht die letzten 3 Monate, sondern die letzten 3 vor Eintreten der Schwangerschaft zählen.
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